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Bur ©cbörfuua ôes 6pracbgcfüt)l6

3ur 17. pufgabe

„Aîegen ©rreidjung ber Altersgrenze
bcs bisherigen Snljobers ift bie Stelle
bes (fagen mir einmal:) Äantonstier«

arjtes neu zu befegen." 3m Anzeigenteil
einer 3eitung roerbeit bie meiften Eefer

bnriiber hingleiten ; ein feineres Sprach»

gefiigl aber roirb ftugen, fid) etiuns un»

beljaglicl) fühlen unb fid) fragen: A3oran

liegt es @s liegt an ber „Altersgrenze
bes bisherigen 3nl)abers". ©ibt es bas,
bie Altersgrenze eines einzelnen? Siefe
©renze gilt bod) für alle "Beamten, riirfjt
blog für ben bisherigen 3nf)aber biefes
Amtes. A3as ihm allein gehört, ift nur
bie gegenwärtige (Erreichung biefer ©renze.

Siefes Bergältnis kann aber nicht mit
bem A5esfall ausgebrüdrt werben, fon»
bern nur mit §ilfe eines Borworts : bie

©renze würbe oo m ober bu rd) ben bis»

herigen 3nhaber erreicht. A3ir werben

alfo fagen müffen: „A5egen ©rreidjung
ber Altersgrenze burcf) ben bisherigen 3n»
haber." („Bom" geht nur in Berbinbung
mit bem Sätigkeitsmort, nicht mit bem

Çmuptmort.) Sas ift unzweifelhaft richtig;
aber bie zwei Beifügungen zur ,,@rrei»

chung", bie erfte im A3esfa(l, bie anbere

mit Bormort, wirken etwas fdjwcrfällig.
Bîan fühlt fid) batjer oerfudjt, bas ganze,
etwas plumpe ©ebilbe im A3affer eines

9îebenfages aufzulöfen unb zu fagen:
„Sa ber bisherige 3nhaber bie Alters»

grenze erreidjt hat, ift bie Stelle zu
befegen." Aber ba ift uns aud) nidjt ganz
wogl. Älang bie erfte Smffung etwas
knapp unb amtlich trocken, formelhaft,
fo klingt bie zweite faft zu gemütlich,
gerabezu etwas gefdjmägig, nicht amtfirf)

fachlich. Sie -Çmuptfadje ift bod), bag bie

Stelle zu befegen ift; bie Satfacge, bag

igr bisheriger Snljaber ein gewiffes mür»

biges Alter erreicht hat, ift für bie Be»

werber nidjt fo midjtig, bag man igr
einen ganzen 9Tebenfag (mit Ä'omma
wibmen unb biefen fogar oorausfdjicken
mug. S3clcge Raffung oorzuziegen fei, ift
wogl ©efdjmacksfadje, magrfcfjeitilich bocg

eger bie zweite. Aber oielleicgt finbet je»

manb cine nod) beffere britte?
3ur 15. Aufgabe („Reparatur un»

repariert zurück" finb nachträglich nod)

Zwei Eöfutigen eingegangen, zum Seil im
Sinne ber in 9îr. 11 uorgefdjlagenen 3"af=

fung, zum Seil etwas höflicher, zum Seil
weniger uerbinblid). Sa es fid) um einen

Stempel ganbelt, ber Bermerk alfo iticgt
jebesmal wieber gefdjrieben werben mug,
bürfte bie Raffung in ber Sat fdjon etwas

höflicher fein, etwa fo : „Sie erhalten

3gren ©egenftanb wieber zurück. Eeiber

kann ber Sdjaben niegt megr begoben

werben." Anbers klingt bann freilid) bie

Sormel: „Äaputt zurück." Sas ift in ber

Sat „kurz unb bünbig", aber aud) gar
niegt uerbinblid) ; ein folcger Son ftögt ab.

18. Aufgabe

Sie „fH.3.3." berichtete am 22. Ok=

tober aus ißrag über einen BefudjBenefdjs
bei 9îoofeuett ooin 9Jlai 1939: „Ser
amcrikanifdje "ißräfibent mar überrafdjt,
non feinem Befucger zu gören, bag bie

polnifdje Armee fid) gegenüber ber weit

überlegenen beutfdjen Angriffsmadjt nidjt
lange behaupten werben könne."
2Bas wollte ber gute 91iann fagen Ant»
morten erbeten bis 4 Sage nach ©rfdjeincn
biefes S)eftes.
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Zur 17. Aufgabe

„Wegen Erreichung der Altersgrenze
des bisherigen Inhabers ist die Stelle
des (sagen wir einmal:) Kantonstier-
arztes neu zu besetzen." Im Anzeigenteil
einer Zeitung werden die meisten Leser

darüber hingleiten; ein feineres Sprach-
gefiihl aber wird stutzen, sich etwas un-
behaglich fühlen und sich fragen: Woran
liegt es? Es liegt an der „Altersgrenze
des bisherigen Inhabers". Gibt es das.
die Altersgrenze eines einzelnen? Diese

Grenze gilt doch für alle Beamten, nicht
bloß für den bisherigen Inhaber dieses

Amtes. Was ihm allein gehört, ist nur
die gegenwärtige Erreichung dieser Grenze.

Dieses Verhältnis kann aber nicht mit
dem Wesfall ausgedrückt werden, son-
dern nur mit Hilfe eines Vorworts: die

Grenze wurde v o m oder durch den bis-
herigen Inhaber erreicht. Wir werden

also sagen müssen: „Wegen Erreichung
der Altersgrenze durch den bisherigen In-
Haber." („Vom" geht nur in Verbindung
mit dem Tätigkeitswort, nicht mit dem

Hauptwort.) Das ist unzweifelhaft richtig;
aber die zivei Beifügungen zur „Errei-
chung", die erste im Wesfall, die andere

mit Borwort, wirken etwas schwerfällig.
Man fühlt sich daher versucht, das ganze,
etwas plumpe Gebilde im Wasser eines

Nebensatzes auszulösen und zu sagen:
„Da der bisherige Inhaber die Alters-
grenze erreicht hat. ist die Stelle zu
besetzen." Aber da ist uns auch nicht ganz
wohl. Klang die erste Fassung etwas
knapp und amtlich trocken, formelhast,
so klingt die zweite fast zu gemütlich,
geradezu etwas geschwätzig, nicht amtlich

sachlich. Die Hauptsache ist doch, daß die

Stelle zu besetzen ist; die Tatsache, daß

ihr bisheriger Inhaber ein gewisses wür-
diges Alter erreicht hat. ist für die Be-
werber nicht so wichtig, daß man ihr
einen ganzen Nebensatz (mit Komma!)
widmen und diesen sogar vorausschicken

muß. Welche Fassung vorzuziehen sei. ist

wohl Geschmackssache, wahrscheinlich doch

eher die zweite. Aber vielleicht findet je-
mand eine noch bessere dritte?

Zur IS. Ausgabe („Reparatur un-
repariert zurück" sind nachträglich noch

zwei Lösungen eingegangen, zum Teil im
Sinne der in Nr. II vorgeschlagenen Fas-
sung, zum Teil etwas höflicher, zum Teil
weniger verbindlich. Da es sich um einen

Stempel handelt, der Vermerk also nicht

jedesmal wieder geschrieben werden muß,
dürfte die Fassung in der Tat schon etwas

höflicher sein, etwa so: „Sie erhalten

Ihren Gegenstand wieder zurück. Leider

kann der Schaden nicht mehr behoben

werden." Anders klingt dann freilich die

Formel: „Kaputt zurück." Das ist in der

Tat „kurz und bündig", aber auch gar
nicht verbindlich ; ein solcher Ton stößt ab.

18. Ausgabe

Die „N.Z.Z." berichtete am 22. OK-
tober aus Prag über einen BesuchBeneschs
bei Roosevelt vom Mai 1939: „Der
amerikanische Präsident war überrascht,

von seinem Besucher zu hören, daß die

polnische Armee sich gegenüber der weit

überlegenen deutschen Angriffsmacht nicht

lange behaupten werden könne."
Was wollte der gute Mann sagen Ant-
worte» erbeten bis 4 Tage nach Erscheinen

dieses Heftes.
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